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§  1 Gesetzliche Grundlagen 
 

Der Gemeinderat Schwaderloch erlässt gestützt auf § 37 lit. f des Gesetzes 
über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 19. Dezember 1978 
unter Vorbehalt des übergeordneten Rechts das nachfolgende Benützungs-
reglement. 

 
 

§  2 Trägerschaft 
 

Die Einwohnergemeinde Schwaderloch ist Eigentümerin des Schulhausareals 
und der darauf befindlichen Aussenanlagen auf Parzelle Nr. 196. Sie wird 
vertreten durch den Gemeinderat. 

 
 

§  3 Zonenvorschriften 
 

Die Aussenanlagen befinden sich in der Zone für öffentliche Anlagen und 
Bauten OE. Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ist für Bauten und 
Anlagen bestimmt, die dem öffentlichen Interesse dienen. Gemäss Bau- und 
Nutzungsordnung (BNO) der Gemeinde Schwaderloch vom 27. Februar 2002 
gilt für diese Zone die gleiche Lärm-Empfindlichkeitsstufe II, wie bei der 
Wohnzone (Art. 43 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986). 

 
 

§  4 Geltungsbereich 
 

Dieses Reglement gilt als Grundlage für die Benützung der Schulanlagen, 
insbesondere der Sportanlagen und des Kinderspielplatzes.  

 
 

§  5 Benützung / Zweckbestimmung 
 

Die Anlagen dienen sowohl der Schule und dem Kindergarten als auch der 
Allgemeinheit. Die Benützung der Schulanlage ist den Einwohnern von 
Schwaderloch vorbehalten. Der Spielplatz des Kindergartens (KG) steht aus-
schliesslich den KG-Kindern während den ordentlichen Unterrichtszeiten zur 
Verfügung.  

 
 

§  6 Einschränkung der Benützung 
 

Für die Benützung der gesamten Aussenanlage und der Sportanlagen gelten 
folgende Nutzungszeiten:  
- Montag bis Freitag:  08.00 – 21.00 Uhr 
- Samstag und Sonntag: 10.00 – 18.00 Uhr 
 
Der Gemeinderat kann Ausnahmen bewilligen. Für kommunale Anlässe 
bleiben die Anlagen für die Gemeinde reserviert. 
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§  7 Benützungshinweise 
 

Die Benützung der Anlagen hat mit aller gebotenen Sorgfalt zu erfolgen und 
sich auf die bewilligten Zeiten zu beschränken. Den Anordnungen der 
beauftragten Organe ist in jedem Falle Folge zu leisten. 

 
Jede unötige Belästigung (Lärm, Lautsprecher usw.) der Nachbarschaft ist zu 
vermeiden.  

 
Das Befahren des Kinderspielplatzes mit Fahrrädern oder Motorfahrrädern ist 
verboten. 

  
 Hunde sind auf dem Kinderspielplatz nicht zugelassen. 
 
 Das Ballspielen auf dem Kinderspielplatz ist untersagt. 
 
 

§  8 Hinweisschilder 
 

An mehreren Stellen der Schulanlage sind gut sichtbare Hinweisschilder 
anzubringen mit folgendem Vermerk: 

 
Für die Benützung der gesamten Aussananlage gelten folgende Nutzungs-
zeiten: 
 
 - Montag bis Freitag:  08.00 – 21.00 Uhr 

- Samstag und Sonntag: 10.00 – 18.00 Uhr 
 

Ausserhalb der angegeben Zeiten ist die Verwendung der Spielgeräte und die 
Benützung des Spielplatzes und der Sportanlagen untersagt. Auf Lärm-
immissionen jeglicher Art ist zu verzichten. 

 
Die beiden befahrbaren Zugänge neben dem Schulgebäude sind mit je einer 
gut sichtbaren Fahrverbotstafel zu versehen. 

 
 

§  9 Zuständigkeit 
 
 Spielende Kinder stehen unter der Aufsicht ihrer gesetzlichen Vertreter.  
 
 

§ 10 Verantwortlichkeit 
 

Die Verantwortung für den baulichen Unterhalt der gesamten Anlage liegt 
beim Gemeinderat. Unterhalt und Reinigung werden von der Gemeinde 
Schwaderloch getragen. 
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§ 11 Unterhalt / Reinigung / Pflege des Spielplatzes 
 

Die Schulhausabwartin hat den Kinderspielplatz von Unrat und Unkraut frei zu 
halten. Im Winter sind die Zugänge zu pfaden und wenn nötig mit Splitt zu 
bestreuen. Alle Anlagen und Pflanzungen auf dem Kinderspielplatz sind durch 
die Schulhausabwartin zu pflegen und das Unkraut zu jäten. 
Ebenso ist der Unterhalt der Spielgeräte durch die/der verantwortliche 
Schulhausabwart/-in sicherzustellen.  
 
 

§ 12 Inspektionen nach den Richtlinien der bfu 
 

Die Schulhausabwartin führt wöchentliche und monatliche  Inspektionen bei 
den Spielgeräten durch. Die Jahresinspektion findet unter der Leitung des bfu-
Sicherheitsdelegierten der Gemeinde Schwaderloch zusammen mit der 
Schulhausabwartin statt. Die Durchführung richtet sich nach den 
Bestimmungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu). Der Beschluss 
des Gemeinderates vom 19. Mai 2009 betreffend Inspektionen des 
Kinderspielplatzes ist integrierender und ergänzender Bestandteil dieses 
Reglementes. Der bfu – Sicherheitsdelegierte ist für die Einhaltung der bfu – 
Richtlinien verantwortlich. 
 
 

§ 13 Haftung 
 

Die Benützer und die Benützerinnen haften für alle Schäden und Verluste, die 
sie an Anlage, Platz und Geräte verursachen. Vorbehalten bleibt die Haftpflicht 
des Eigentümers infolge nachgewiesener mangelhafter Wartung und 
Unterhalt. 

 
Allfällige Beschädigungen und Verluste sind unverzüglich dem/der 
Schulhausabwart/-in zu melden. 

 
Für Personen- und Sachschäden, die Benützern oder Zuschauern erwachsen, 
lehnt die Gemeinde jede Haftung ab, soweit sie nicht durch das Gesetz 
vorgegeben ist. 

 
 

§ 14 Straf- und Ausschlussbestimmungen 
 

Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement können durch den Gemeinderat 
im Sinne von § 38 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden vom 19. 
Dezember 1978 durch Bussen bis Fr. 2’000 geahndet werden. 

 
Der Gemeinderat, die Schulpflege, die Schulhausabwartin und die 
beauftragten Sicherheitsorgane sind ermächtigt Fehlbare von der Benützung 
der gesamten Anlage auszuschliessen. 
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§ 15 Inkrafttreten, Aufhebung bisherigen Rechts 
 

Dieses Reglement tritt am 27. April 2010 in Kraft und ersetzt die 
Benützungsordnung vom 6. Juli 1999 und das Spielplatzreglement vom 5. Juni 
2007. 
 
 

Schwaderloch, 27. April 2010 
 
      NAMENS DES GEMEINDERATES 
      Der Gemeindeammann: 
 
 
      Rolf Häusler 
 
 
      Der Gemeindeschreiber 
 
 
      Rolf Walker 


